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der RUETZ TECHNOLOGIES GMBH
Reichenbachstraße 1, 85737 Ismaning

Stand: 25.09.2020

I. ALLGEMEINES

1. Für alle Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen gelten ausschließlich die nachstehen-
den Verkaufs- und Lieferbedingungen.
2. Abweichende Bedingungen des Käufers, 
die der Verkäufer nicht ausdrücklich aner-
kennt, sind unverbindlich, auch wenn der Ver-
käufer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

II.  ANGEBOTE, LEISTUNGSUMFANG 

 UND VERTRAGSABSCHLUSS

1.  Vertragsangebote des Verkäufers sind frei-
bleibend.
2.  Für den Umfang der vertraglich geschul-
deten Leistung ist ausschließlich die Auftrags-
bestätigung des Verkäufers maßgebend. Ver-
tragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen 
der Schriftform.
3.  Änderungen der Konstruktion, der Werk-
stoffwahl, der Spezifikation und der Bauart be-
hält sich der Verkäufer auch nach Absendung 
einer Auftragsbestätigung vor, sofern diese Än-
derungen weder der Auftragsbestätigung noch 
der Spezifikation des Käufers widersprechen.
4.  Teillieferungen sind zulässig.

5.  Die dem Angebot oder der Auftragsbe-
stätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Ge-
wichtsangaben sind in der Regel nur als An-
näherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wer-
den.

III.  PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1.  Die angegebenen Preise verstehen sich 
Netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
und gelten ab Betrieb des Verkäufers ausschließ-
lich Verpackung und sonstiger Versand- und 
Transportspesen, sofern diesbezüglich nichts 
anderes vereinbart ist.
2.  Liegen zwischen Vertragsschluss und Aus-
lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine 
Lieferverzögerung des Verkäufers von diesem zu 
vertreten ist, kann der Verkäufer den Preis un-
ter Berücksichtigung eingetretener Material-, 
Lohn- und sonstiger Nebenkosten angemessen 
erhöhen.
3.  Berücksichtigt der Verkäufer Änderungs-
wünsche des Käufers, so werden die hierdurch 
entstehenden Mehrkosten dem Käufer in Rech-
nung gestellt.
4.  Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei 
Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter 
Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender 
Ansprüche Zinsen in Höhe von 8 % über dem 
jeweils geltenden Basiszinssatz verlangt. 
5.  Neukunden: Bei Erstbestellung erfolgen 
Fertigung und Lieferung nur gegen Vorauszah-
lung.
6.  Zahlungen werden grundsätzlich auf die 
älteste fällige Rechnung verrechnet.
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IV.  AUFRECHNUNG UND ZURÜCKHALTUNG

Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausge-
schlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungs-
forderung unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt ist.

V.  LIEFERFRIST

1.  Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt 
nach bestem Ermessen und verlängert sich an-
gemessen, wenn der Käufer seinerseits erfor-
derliche oder vereinbarte Mitwirkungshand-
lungen verzögert oder unterlässt. Das Gleiche 
gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-
kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung 
sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hinder-
nisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers 
liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferan-
ten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werk-
stoff- oder Energiemangel etc.
2.  In diesen Fällen ist der Verkäufer auch 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten oder die Lieferung hinauszu-
schieben, ohne das dem Käufer hieraus Ersatz-
ansprüche erwachsen.
3.  Im Falle eines durch den Verkäufer ver-
schuldeten Lieferverzuges ist diesem eine an-
gemessene Nachfrist einzuräumen.
4.  Auch vom Käufer veranlasste Änderungen 
der gelieferten Waren führen zu einer ange-
messenen Verlängerung der Lieferfrist.

VI.  GEFAHRÜBERGANG

Die Lieferung und der Gefahrenübergang regeln 
sich nach den aktuell gültigen INCOTERMS ©.

VII.  EIGENTUMSVORBEHALT

1.  Der Verkäufer behält sich das Eigentum 
an den gelieferten Waren bis zur vollständi-
gen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt 
auch, bis sämtliche, auch künftige und beding-

te Forderungen aus der Geschäftsverbindung, 
zwischen Käufer und Verkäufer erfüllt sind.
2.  Der Käufer ist zur Sicherungsübereignung 
oder Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch 
zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware 
im geordneten Geschäftsgang berechtigt, mit 
Ausnahme einer eventuell darin enthaltenen 
Software, siehe dazu § 8. Die hieraus gegenüber 
seinen Geschäftspartnern entstehenden Forde-
rungen tritt er hiermit dem Verkäufer bereits 
ab.
3.  Wird die Ware vom Käufer be- oder ver-
arbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt 
auch auf die gesamte neue Sache. Der Käufer 
erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der 
dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem 
der vom Verkäufer gelieferten Ware entspricht.
4.  Übersteigt der Wert sämtlicher für den 
Verkäufer bestehenden Sicherheiten die beste-
henden Forderungen nachhaltig um mehr als 
10 %, so wird der Verkäufer auf Verlangen des 
Käufers Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers 
freigeben.
5.  Der Verkäufer ist berechtigt, die Eigen-
tumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne 
vom Vertrag zurückzutreten.

VIII.  UMFANG DER RECHTSEINRÄUMUNG

Der Käufer erhält das nicht übertragbare, ein-
fache, zeitlich nicht beschränkte Nutzungs-
recht an der Software. Der Käufer verpflichtet 
sich, das ihm übertragene Programm und die 
dazugehörigen Unterlagen nicht an Dritte wei-
terzugeben und dafür Sorge zu tragen, dass un-
berechtigte Personen die Software nicht nutzen 
können. Das Programm darf nicht verändert 
und nur zu Sicherungszwecken kopiert werden. 
Bearbeitung, Dekompilierung und Disassem-
blierung der Software ist unzulässig.

IX.  GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

1.  Zum Erhalt seiner Gewährleistungsan-
sprüche hat der Käufer die Ware nach Erhalt zu 
untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, 
dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu ma-
chen, es gelten die §§ 377, 378 ff. HGB.
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2.  Bei Mängeln ist der Verkäufer nach seiner 
Wahl zur Nacherfüllung oder zur Ersatzliefe-
rung berechtigt. Bei Fehlschlagen der Nacher-
füllung oder Ersatzlieferung hat der Käufer das 
Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Ver-
gütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
zu verlangen.
3.  Die Gewährleistungsansprüche sowohl 
von Waren als auch von sonstigen Leistungen 
verjähren in einem Jahr.
4.  Für wesentliche Fremderzeugnisse be-
schränkt sich die Haftung des Verkäufers auf 
die Abtretung der Gewährleistungsansprüche, 
die ihm gegen den Lieferer des Fremderzeug-
nisses zustehen, es sei denn, dass eine Befriedi-
gung aus dem abgetretenen Recht nicht durch-
gesetzt werden kann.
5.  Haftet der Verkäufer gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen für einen leicht fahrlässig 
verursachten Schaden, so besteht diese Haftung 
nur bei der Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Be-
schränkung gilt nicht bei der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit.

X.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1.  Einbeziehung und Auslegung dieser Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen regeln sich eben-
so wie Abschluss und Auslegung der Rechtsge-
schäfte mit dem Käufer selbst ausschließlich 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Anwendung des Übereinkommens der 
UN über Verträge über den internationalen Wa-
reneinkauf (CISG) wird ausgeschlossen.
2.  Ist der Liefergegenstand eine Software, 
kommen die §§ 69a bis g UrhG zur Anwendung.
3.  Altgeräte werden vom Verkäufer nicht zu-
rückgenommen, sondern sind vom Käufer ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsor-
gen.
4.  Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen dieses Vertrags oder seiner Bestand-
teile lässt die Wirksamkeit der übrigen Rege-
lungen unberührt. Die Vertragspartner sind 
im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und 
Glauben verpflichtet, eine unwirksame Bestim-
mung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg 
gleichkommende wirksame Regelung zu erset-

zen, sofern dadurch keine wesentliche Ände-
rung des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; 
das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger 
Sachverhalt nicht ausdrücklich geregelt ist.
5.  Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder 
unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis er-
gebenden Verpflichtungen, einschließlich der 
Zahlungspflicht, ist der Sitz des Verkäufers.
6.  Gerichtsstand ist der für den Firmensitz 
des Verkäufers zuständige Gerichtsort.
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